Katholischer Laienrat lud gemeinsam mit Zweitem Nationalratspräsidenten Neugebauer zur Diskussion über "Schutz der Menschenwürde in Österreich" - Verfassungsgerichtshofspräsident Korinek: "Menschenwürde ist Fundament unserer Rechtsordnung" 

Wien, 20.04.10 (KAP) Für eine Verankerung des Euthanasieverbots und des Rechts auf einen würdevollen Tod in der Verfassung sowie den Ausbau einer flächendeckenden und leistbaren Betreuung durch Hospiz- und Palliativeinrichtungen hat sich der Wiener Moraltheologe Prof. 

Günter Virt ausgesprochen. Er halte es für einen "Mangel, dass das 'Ja' zur Hospizarbeit und Palliativmedizin keine ausdrückliche Erwähnung in der Verfassung findet, obwohl es dafür einen breiten politischen Konsens gibt", sagte Virt am Dienstag bei einer Diskussionsveranstaltung des Katholischen Laienrates Österreichs und des Zweiten Parlamentspräsidenten Fritz Neugebauer zum Thema "Schutz der Menschenwürde in Österreich". 

Zugleich wandte sich Virt mit der Bitte an das Parlament, endlich die 1999 vorgelegte und bereits von Österreich unterzeichnete "Menschenrechtskonvention zur Biomedizin" zu ratifizieren. Der besondere Wert dieser Konvention liege laut Virt darin, dass sie die Menschenwürde nicht an den ethisch problematischen Personenbegriff knüpft, sondern an das "human being", den Menschen allgemein. 

Auf der Basis dieser breiten rechtlichen Implementierung der Menschenwürde könnte sich Österreich schließlich dafür einsetzen, das Euthanasieverbot zu einem "Zusatzprotokoll" der 

Menschenrechtskonvention zur Biomedizin zu erheben, so Virt weiter. Dies wäre eine praktische Möglichkeit, um zu verhindern, "dass sich die liberalen Euthanasiegesetze der Benelux-Staaten zu einem europäischen Flächenbrand ausweiten". 

Weiters wandte sich Virt gegen jeden Versuch, Lebensschutz und Menschenwürde auseinanderzudividieren. Wo dies geschehe - etwa in utilitaristischen Ethikmodellen eines Peter Singer - halte letztlich Willkür Einzug. "Der Schutz des Lebens ist von der Mitte bis an die Ränder des Lebens zu gewährleisten", so Virt, denn gerade dort, wo das Leben an seinen Rändern nicht geschützt wird, drohe der Lebensschutz auch in der Mitte des Lebens immer stärker unter Rechtfertigungsdruck zu geraten, wie man es derzeit etwa am Beispiel der Embryonenforschung oder der Euthanasiedebatte sehen könne. "Die Würde des Menschen ist nicht graduierbar, sondern nur in ihrer Fülle gegeben", so Virt. Eine Graduierung führe letztlich in die Entscheidungsfalle zwischen lebenswertem oder lebensunwertem Leben, die ethisch nicht haltbar sei. 

"Menschenwürde ist Fundament unserer Rechtsordnung" 

Der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Karl Korinek, verwies auf den zentralen Wert der Menschenwürde für die österreichische Rechtsprechung und das Verfassungsrecht. Die Menschenwürde, die laut Korinek "in der christlich-jüdischen Tradition der Gottesebenbildlichkeit des Menschen" wurzelt, sei "das Fundament unserer demokratischen Rechtsordnung". Sie sei dabei gleichermaßen "Leitgedanke" wie "geltendes Verfassungsrecht", insofern sie den "unantastbaren Kern der Grundrechte" bilde, so Korinek unter Verweis auf die "Doppelnatur" der Menschenwürde. 

Zugleich verwies Korinek auf eine gewisse Unschärfe bei der rechtlichen Fassung des Menschenwürde-Begriffs. Es gebe zwar einen breiten Konsens über die Relevanz und Bedeutung in der Rechtsprechung, jedoch gerade im Vergleich der nationalen und internationalen Rechtsdokumente keine einheitliche Lesart der Menschenwürde und ihre jeweiligen rechtlichen Verbindlichkeit. 

In Österreich gebe es etwa eine erste rechtliche Implementierung bereits im "Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch" von 1811, wo es heißt, dass jeder Mensch über angeborene Rechte verfüge. Außerdem finde sich in einer Grundsatzentscheidung des Verfassungsgerichtshofes von 1993 ein expliziter Bezug zur Menschenwürde als "Wertgrundsatz unserer Rechtsordnung" und als Grundlage des Verbots, den Menschen zu einem bloßen Mittel zum Zweck zu degradieren, so Korinek. In konkretes Recht eingeflossen sei die Menschenwürde laut Korinek etwa in den Sozialen Rechten, in den Freiheitsrechten sowie im Gleichheitsgrundsatz. 

Dass die Menschenwürde auch zukünftig ein wichtiger, konkret judizierbarer Gegenstand bleibe, zeigen laut Korinek etwa die Bereiche der Bioethik oder der modernen Informationstechniken wie etwa der flächendeckenden Videoüberwachung oder der jüngsten 

Initiativen des Internet-Giganten "Google", über das Produkt "street view" den Schutz der Privatsphäre praktisch auszuhebeln. 

Sozialrechtler Mazal: Schutzdefizite im Arbeits- und Sozialrecht 

Auf die zahlreichen Verflechtungen des Sozial- und Arbeitsrechtes mit Fragen der Menschenwürde verwies der Wiener Sozialrechtler Prof. Wolfgang Mazal. Die Menschenwürde sei "auch heute noch Antriebskraft der Sozialgesetzgebung, auch wenn das selten so klar artikuliert wird", so Mazal. Ein Vergleich der arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen zeige zum einen, wo Menschenwürde in Österreich ganz konkret geschützt werde, zum anderen gebe es weiterhin eine Vielzahl an blinden Flecken. 

Erfüllt werde die rechtliche Schutzfunktion etwa bei der Familienhospizkarenz, dem Behindertenschutz, der bedarfsorientierten Mindestsicherung und der Krankenversicherung. Schutzdefizite machte Mazal hingegen bei der rechtlichen Aufnahme des Begriffs "wrongful 

birth" und damit verbundenen Entschädigungszahlungen aus, ebenso beim Arbeitsverbot für Asylwerber, überlangen Verfahren, der Unterminierung des arbeitsfreien Sonntags sowie überlangen Arbeitszeiten. 

Notwendig sei laut Mazal daher eine breitere Debatte über Menschenwürde in den Sozial- und Arbeitsrechten. Dass eine solche Debatte nötig sei, verdeutliche letztlich auch die Tatsache, dass fast die Hälfte der österreichischen Bevölkerung ohne staatliche Transferleistungen armutsgefährdet sei. Dies nötige zu der Frage, ob es dem Staat tatsächlich gelinge, durch seine Gesetzgebung Grundlagen zu schaffen, die es jedem Menschen ermöglichen, ein menschenwürdiges Leben ohne staatliche Hilfen zu führen. 
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